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agsw – wir machen 
Weiterbildung produktiv



Ass. Andree Hartmann 
Justiziar beim Unternehmensverband 
Westfalen-Mitte e. V.

In unserem Seminar lernen die Teilnehmer, betriebsall-
tägliche Sachverhalte mit arbeitsrechtlichem Bezug als 
solche zu erkennen. Sie werden anhand der vermittelten 
Inhalte in die Lage versetzt,  eine sachgerechte Analyse 
und Bewertung der jeweiligen Situation vorzunehmen  
(z. B.: Welche Maßnahme ist bei einem arbeitsvertragli-
chen Pflichtenverstoß zu treffen?). 
Außerdem bekommen die Teilnehmer Anleitung und Hin-
weise dazu, welche Entscheidungen jeweils angemessen 
und ratsam sind (z. B.: Information der Personalabtei-
lung, eigene Entscheidung treffen, usw.).

• Begründung des Arbeitsverhältnisses 
• Rechte und Pflichten im bestehenden Arbeitsverhältnis 
• Ende des Arbeitsverhältnisses 
• betriebsverfassungsrechtliche Aspekte

Referent

Info

Inhalte

Arbeitsrechtliche Grundlagen der Mitarbeiterführung
Arbeitsrecht für Vorgesetzte

2 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

Beratung und Interessenvertretung der Mitgliedsunternehmen in 
arbeits- und sozialrechtlichen Fragen ist eine Kernkompetenz der 
Arbeitgeberverbände. Unsere Juristen sind ausgewiesene Experten 
auf diesem Gebiet mit profunder, langjähriger Praxiserfahrung. 

Gern geben sie Informationen zu aktuellen Rechtsthemen und  
neueste Entwicklungen an die Unternehmen weiter. 

Nutzen Sie dieses für die Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen 
Arbeitgeberverbände kostenfreie Dienstleistungsangebot und 
besuchen Sie die hier vorgestellten Seminarveranstaltungen von 
Arbeitgeber Südwestfalen. Neben dem Informationsgewinn bietet 
sich Ihnen die Gelegenheit, mit Vertretern anderer mittelständischer 
Unternehmen in Kontakt und Erfahrungsaustausch zu treten.

Wir wünschen den Veranstaltungen einen erfolgreichen Verlauf.

Hagen, im September 2011

Ass. Werner Sülberg             Dr. Volker Verch

Rechtsanwalt Stephan Stracke            Dr. Heinz Siegmund Thieler

Ass. Karl-Friedrich Waffel                              Rechtsanwalt Joachim Schmidt-Classen
Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen Arbeit-
geberverbände. Aktuelle Termine im Internet unter www.agsw.de.



Dr. Carsten Thiel von Herff 
Rechtsanwalt und einer der führenden 
deutschen Compliance-Experten,  

weitere Schwerpunkte: Kartell- und Wettbewerbsrecht 
 
Unser Seminar vermittelt die rechtlichen Grundlagen und 
die wesentlichen Elemente eines modernen Compliance 
Managements. 
Das Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmer in die 
Lage zu versetzen, rechtliche Risiken für Unternehmen  
und ihre Organe zu erkennen und zu vermeiden.  
Im Vordergrund steht dabei, eine praktische 
Lösungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen.

• Grundlagen und Bedeutung von Compliance 
• Straftaten und Haftung  
• Risikomanagement, Informationsmanagement, 
    Hinweisgebersysteme (Ombudsmann) 
• Anforderungen durch größere Unternehmen 
• Kostenersparnis durch Compliance 
• Wettbewerbsvorteile durch Compliance 
• Erfahrungsberichte aus der Praxis

Referent

 
 
Info

 

Inhalte

Compliance Management in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen: Pflicht oder Kür?
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Dr. Martin Lange  
Rechtsanwalt am OLG Hamm und Lehr-
beauftragter an der Universität Biele- 

feld; Autor von verschiedenen Publikationen zu wirt-
schaftsrechtlichen Fragestellungen

Durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wurde  
das Haftungsrisiko bei Produktfehlern erheblich ver-
schärft. Im Produkthaftungsfall müssen Manager, Abtei-
lungsleiter und sonstige Mitarbeiter u. U. nicht nur mit 
ihrem Privatvermögen einstehen, sondern werden auch 
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen!  
In diesem Seminar erhalten Sie zahlreiche Hinweise und 
Tipps, die Ihnen helfen, Ihr Risiko gering zu halten und 
die Forderungen der ISO 9001 im Hinblick auf das Quali-
täts- und Risikomanagement zu erfüllen.

• Grundlagen der Produkthaftung 
• Produzentenhaftung 
• Produktbeobachtungspflicht 
• Geräte- und Produktsicherheitsgesetz  
   (GPSG) vom 01. 05.2004 
• Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
• Auswirkungen von Qualitätssicherungs- und Qualitäts- 
 managementvereinbarungen 
• Probleme der Produkthaftpflichtversicherung 
• Nebeneinander von vertraglichen und deliktischen  
 Ansprüchen vor dem Hintergrund der Veränderungen  
 aufgrund des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes  
 vom 01.01.2002 sowie dem 2. Gesetz zur Änderung  
 schadensrechtlicher Vorschriften vom 01.08.2002

Referent

Info

Inhalte

Produkthaftung

Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen Arbeit-
geberverbände. Aktuelle Termine im Internet unter www.agsw.de.

Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen Arbeit-
geberverbände. Aktuelle Termine im Internet unter www.agsw.de.



Ass. Benno Kayser  
Justiziar bei den Unternehmensverbän-
den für Dortmund und Umgebung 

 
Bereits seit 01.05.2004 ist durch die Novellierung des 
Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) eine arbeitsrecht-
liche Vorschrift in Kraft getreten, die für alle Beschäfti-
gungsverhältnisse und nicht nur für schwerbehinderte 
Arbeitnehmer gilt. Deren wesentliche Änderung besteht 
in der Neufassung des § 84 Abs.2 SGB IX. Nach dieser 
Regelung ist die Einführung eines betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements durch den Arbeitgeber vorgeschrie-
ben. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ist 
aber auch ein Managementprozess, der richtig eingesetzt 
krankheitsbedingten Fehlzeiten entgegenwirken kann. 
Mit Hilfe von Rückkehrgesprächen soll einer Wiederer-
krankung des Mitarbeiters vorgebeugt werden. Darüber 
hinaus kann es eine wichtige Ressource für die Gesund-
erhaltung der gesamten Belegschaft sein. Mit diesem 
Seminarvortrag erläutern wir die Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgaben des BEM in die betriebliche Praxis, und 
zwar unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung. 
 
• Vorgaben des Gesetzgebers zum betrieblichen  
 Eingliederungsmanagement 
• Umsetzung des BEM in die Praxis 
• Aktuelle Rechtsprechung 

Referent

 

Info

 
 

Inhalte

Betriebliches Eingliederungsmanagement
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Ass. Martin Haselier  
Justiziar beim Arbeitgeberverband für 
den Kreis Olpe 
 

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats reichen von 
der Information, Anhörung und Beratung über Wider-
spruch, Zustimmungserfordernis bis hin zur Mitbestim-
mung im engeren Sinne. Die Teilnehmer unserer Veran-
staltung lernen die Anforderungen an das formalisierte 
Verfahren bei Einstellung, Versetzung und Kündigung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Mitbestimmungsrechte 
der §§ 99 - 105 BetrVG kennen. Große Bedeutung kommt 
hier der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen bei, 
um die eigenen Rechte erfolgreich durchzusetzen. Wir 
zeigen kollektiv- und individualrechtliche Folgen falschen 
Handelns auf und sensibilisieren außerdem für geeignete 
Reaktionsmöglichkeiten im Umgang mit dem Betriebsrat. 
 
• Antrag auf Zustimmung bei Einstellung, Versetzung etc.  
• Verweigerungsgründe des Betriebsrats 
• Zustimmungsersetzungsverfahren beim Arbeitsgericht  
• vorläufige Durchführung der personellen Einzelmaßnahme    
• Unterlassungsanspruch des Betriebsrats  
• Anhörung des Betriebsrats bei Kündigung  
• Weiterbeschäftigungsanspruch d. Arbeitnehmers bei  
 Widerspruch des Betriebsrats gegen die Kündigung  
• Kündigung von Betriebsratsmitgliedern  
• Sonderkündigungsschutz von Betriebsratsmitgliedern,   
    Ersatzmitgliedern, Mitgliedern des Wahlvorstandes,  
 Wahlbewerbern, Wahlinitiatoren, etc. 
• Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer 
• Einstellung von leitenden Angestellten

Referent

Info

 

Inhalte

Einführung in die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
§§ 99 – 105 BetrVG: personelle Einzelmaßnahmen

Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen Arbeit-
geberverbände. Aktuelle Termine im Internet unter www.agsw.de.

Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen Arbeit-
geberverbände. Aktuelle Termine im Internet unter www.agsw.de.



Dr. Rainer Bernstein 
Justiziar beim Unternehmensverband 
Westfalen Mitte e. V. 

 
In diesem Seminar wird bereits vorhandenes 
Wissen im Betriebsverfassungsrecht vertieft und 
aktualisiert. Anhand der neuesten arbeitsgerichtlichen 
Rechtsprechung sowie betrieblicher Beispiele werden 
relevante und praxisnahe Fälle besprochen.

Die Veranstaltung ist als Tagesseminar (10.00 - 16.00 Uhr) 
konzipiert. 

Kurz und kompakt wird der Fokus auf die Brennpunkte im 
Betriebsverfassungsrecht gerichtet. Gleichzeitig haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 
untereinander. So erhält der einzelne neue Impulse 
für seinen Arbeitsbereich und profitiert von bereits er-
probten Lösungswegen aus anderen Unternehmen. 
 
• Mitwirkung in personellen Angelegenheiten 
• Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten 
• Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
• Die Geschäftsführung des Betriebsrats

Referent
 
 

Info

 
 
 
 

Inhalte

Brennpunkte des Betriebsverfassungsrechts
- Kompaktseminar -
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Ass. Thomas Ohlmeyer 
Justiziar beim Unternehmensverband 
Westfalen-Mitte e. V.

Unser Seminar vermittelt Personalleitern und -sachbear-
beitern in einem Intensivkurs die wichtigsten grundlegen-
den arbeitsrechtlichen Kenntnisse.  
Besonders im Fokus stehen arbeitsrechtliche Problem-
stellungen, deren fehlerhafte Bearbeitung oftmals zu 
erheblichen Kosten für das Unternehmen führen kann. 
Dies beginnt bereits mit der Stellenausschreibung, be-
trifft aber auch die Mitbestimmung des Betriebsrates 
bei Einstellungen, Umsetzungen, Umgruppierungen und 
Versetzungen.  
Probleme im Zusammenhang mit der Erfüllung des 
Arbeitsvertrages und bei der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses werden ebenfalls behandelt. 
Außerdem bietet unsere Veranstaltung die Möglichkeit, 
interessante Fragestellungen mit dem Referenten sowie 
den anderen Teilnehmern zu diskutieren. 
 
Die grundlegendsten Problemstellungen und wichtigsten 
Fallstricke im Arbeitsverhältnis: 
 
• Die Stellenausschreibung 
• Die Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Einstel- 
    lung sowie bei Veränderungen im Einsatzbereich von  
    Arbeitnehmern (Umsetzungen, Umgruppierungen,  
     Versetzungen, etc.)    
• Die Erfüllung des Arbeitsvertrages 
• Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Referent

Info

Inhalte

Arbeitsrecht kompakt

Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen Arbeit-
geberverbände. Aktuelle Termine im Internet unter www.agsw.de.

Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen Arbeit-
geberverbände. Aktuelle Termine im Internet unter www.agsw.de.



3

Informationen und Anmeldung
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Assessorin Samantha Heinen 
Justiziarin beim Arbeitgeber- 
verband der Metall- und Elektro-

industrie Lüdenscheid e.V. 
 
Unser Seminar vermittelt einen Überblick über die  
verschiedenen Beendigungstatbestände eines 
Arbeitsverhältnisses. Wegen der großen Relevanz für die 
betriebliche Praxis beschäftigt sich die Veranstaltung 
hauptsächlich mit der Kündigung. Dem Teilnehmer 
werden die einzelnen Voraussetzungen für eine wirksame 
Kündigung vermittelt. Der Teilnehmer lernt zu beurteilen, 
ob der vorliegende Sachverhalt für das Aussprechen 
einer Kündigung geeignet ist und welche formellen und 
materiellen Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer 
Kündigung beachtet werden müssen. 
 
• Überblick über die einzelnen Beendigungstatbestände  
     eines Arbeitsverhältnisses 
• Aufhebungsvertrag 
• Ordentliche Kündigung: Kündigungsgründe, ordnungs- 
     gemäße Anhörung des Betriebsrates, Voraussetzungen  
    der Kündigungserklärung,Kündigungsfristen 
• Verhaltensbedingte Kündigung: Kündigungsgründe,  
     Abmahnung  
• Personenbedingte Kündigung: insbes. Voraussetzungen  
    für eine krankheitsbedingte Kündigung 
• Betriebsbedingte Kündigung: Voraussetzungen, Sozial- 
     auswahl 
• Außerordentliche Kündigung: wichtige Gründe für eine  
    außerordentliche Kündigung, Besonderheiten 
• Beachtung des allgemeinen und besonderen Kündi- 
    gungsschutzes 

Referentin

Info

Inhalte

Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Kosten für alle Veranstaltungen:  
Normalpreis: Tagesveranstaltung 290 EUR,  
Halbtagesveranstaltung 145 EUR  
Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen 
Arbeitgeberverbände. 

Faxantwort an die Nr.: 0 23 31 - 97 17 85

Ich interessiere mich für das Thema

 Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf unter unten stehender Telefonnr.

 Bitte schicken Sie mir Informationen an die unten stehende Adresse.

Zum Seminar

am                                       

melde ich folgende Teilnehmer an:

Name/Vorname: 

Name/Vorname:

Name/Vorname:

Ansprechpartner:

Telefon: 

Unternehmen:

Adresse:

Datum/Unterschrift

Ansprechpartnerin:  
Uta Kressin
Telefon: 0 23 71 - 8 29 19 57,  Email: u.kressin@agsw.de           

Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der südwestfälischen Arbeit-
geberverbände. Aktuelle Termine im Internet unter www.agsw.de.



Als gemeinsame Einrichtung der Arbeit-
geberverbände Hagen/Iserlohn, Arns-
berg/Hamm, Dortmund, Lüdenscheid, 
Olpe und Siegen ergänzt Arbeitgeber 
Südwestfalen e.V. das Dienstleistungsan-
gebot dieser Verbände um die Bereiche 
Weiterbildung und Unternehmensent-
wicklung.

Gut informierte und bedarfsgerecht 
qualifizierte Mitarbeiter tragen bei zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und zur Sicherung der 
Arbeitsplätze in Südwestfalen.

Agsw bietet viele Schulungsthemen als offene Seminare und inhouse-
Trainings an. 

Darüber hinaus sind wir bei der Suche nach geeigneten Anbietern für 
Ihre Weiterbildungsziele gerne behilflich.

Beratung zu verschiedenen Förderinstrumenten der betrieblichen 
Weiterbildung sowie das Ausstellen von Bildungsschecks NRW und 
Prämiengutscheinen des Bundes runden das Angebot von agsw ab. 
 
 
 
Arbeitgeber Südwestfalen e.V. 
Körnerstraße 25  
58095 Hagen 
www.agsw.de  
 
Geschäftsstelle Iserlohn 
Erich-Nörrenberg-Str. 1 
58636 Iserlohn 
Telefon: 0 23 71 - 8 29 15

             

Arbeitgeber Südwestfalen e. V. stellt sich vor

agsw – wir machen 
Weiterbildung produktiv


